
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/14 1Ob143/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1974

Norm

WRG §113 Abs3

Rechtssatz

Die Wasserrechtsbehörde ist nicht berufen, den Gegenwert der für einen Wasserbau beanspruchten Liegenschaften

zu bestimmen, hinsichtlich welcher Zwangsrechte nicht begründet sind; die "gültige Übereinkunft" im Sinne des § 60

Abs 2 WRG 1959 muß sich auf das beanspruchte Objekt und den zu leistenden Gegenwert erstrecken (so schon VwGH

06.03.1958, VwSlg 4596/A).
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